
1.1 Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV von 2007, letzte 

Änderung 2009) 

Die Energieeinsparverordnung widmet sich der Energieeinsparung bei Verbrauchern mit größten 

Leistungen und damit Verbräuchen, den Heizungs- und prinzipiell auch Kühlungsanlagen. Über den 

Energieausweis wird Vergleichbarkeit mit anderen Energieverbrauchern zu schaffen, damit die 

Anregung aus der EU-Richtlinie zur Einführung von Energieeffizienzberatung in Verbindung mit 

Energiedienstleistungen umgesetzt. Auf die Einbindung in Gebäudeautomation wird nicht 

eingegangen. 

 

Im Folgenden sind Teile des für Smart Metering und Gebäudeautomation relevanten Verordnungstex-

tes aufgeführt, die Paragraph für Paragraph kommentiert werden. 

 

Die gesamte Verordnung hat folgenden Inhalt: 
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§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt 

1. für Gebäude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, und 

2. für Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der 

Warmwasserversorgung von Gebäuden nach Nummer 1. 

Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse von Gebäuden ist nicht Gegenstand dieser Verordnung. 

(2) Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Verordnung nicht für 

1. Betriebsgebäude, die überwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt werden, 

2. Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck großflächig und lang anhaltend offen 

gehalten werden müssen,  

3. unterirdische Bauten, 

4. Unterglasanlagen und Kulturräume für Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen, 

5. Traglufthallen und Zelte, 

6. Gebäude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und provisorische 

Gebäude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren, 

7. Gebäude, die dem Gottesdienst oder anderen religiösen Zwecken gewidmet sind, 

8. Wohngebäude, die für eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jährlich bestimmt sind, 

und 

9. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Betriebsgebäude, die nach 

ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur von weniger als 12 Grad Celsius oder jährlich 

weniger als vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als zwei Monate gekühlt werden. 

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht im räumlichen Zusammenhang mit Gebäuden 

nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden. 

 

Kommentar: Die Energieeinsparverordnung behandelt den Energieeinsatz für Anlagen und Einrich-

tungen der Heizungs-, Kühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der Warmwasserversorgung 

von Gebäuden mit Ausnahme von Produktionsprozessen. 

 

§ 3 Anforderungen an Wohngebäude 

(1) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass der Jahres-Primärenergiebedarf für 

Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs 

eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung mit der in Anlage 1 

Tabelle 1 angegebenen technischen Referenzausführung nicht überschreitet. 

(2) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die Höchstwerte des spezifischen, auf die 

wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts nach Anlage 1 



Tabelle 2 nicht überschritten werden. 

(3) Für das zu errichtende Wohngebäude und das Referenzgebäude ist der Jahres-Primärenergie-

bedarf nach einem der in Anlage 1 Nummer 2 genannten Verfahren zu berechnen. Das zu errichtende 

Wohngebäude und das Referenzgebäude sind mit demselben Verfahren zu berechnen. 

(4) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die Anforderungen an den sommerlichen 

Wärmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 eingehalten werden. 

 

Kommentar: Die Anforderungen an thermische Anlagen werden auf der Basis von Vergleichszahlen 

werden klar beschrieben. 

 

§ 9 Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden 

(1) Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 bei beheizten oder gekühlten Räumen von 

Gebäuden sind so auszuführen, dass die in Anlage 3 festgelegten Wärmedurchgangskoeffizienten der 

betroffenen Außenbauteile nicht überschritten werden. Die Anforderungen des Satzes 1 gelten als 

erfüllt, wenn 

1. geänderte Wohngebäude insgesamt den Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach 

§ 3 Absatz 1 und den Höchstwert des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche 

bezogenen Transmissionswärmeverlusts nach Anlage 1 Tabelle 2, 

2. geänderte Nichtwohngebäude insgesamt den Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes 

nach § 4 Absatz 1 und die Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeüber-

tragenden Umfassungsfläche nach Anlage 2 Tabelle 2 

um nicht mehr als 40 vom Hundert überschreiten. 

(2) In Fällen des Absatzes 1 Satz 2 sind die in § 3 Absatz 3 sowie in § 4 Absatz 3 angegebenen 

Berechnungsverfahren nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 und des § 5 entsprechend anzuwenden. 

Soweit 

1. Angaben zu geometrischen Abmessungen von Gebäuden fehlen, können diese durch vereinfachtes 

Aufmaß ermittelt werden; 

2. energetische Kennwerte für bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten nicht vorliegen, können 

gesicherte Erfahrungswerte für Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer Altersklassen ver-

wendet werden; hierbei können anerkannte Regeln der Technik verwendet werden; die Einhaltung 

solcher Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen für die Datenaufnahme und die Ermittlung der 

energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind. Bei Anwendung der 

Verfahren nach § 3 Absatz 3 sind die Randbedingungen und Maßgaben nach Anlage 3 Nr. 8 zu 

beachten. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Änderungen von Außenbauteilen, wenn die Fläche der geän-

derten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes 

betrifft. 

(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes um beheizte oder gekühlte Räume mit 

zusammenhängend mindestens 15 und höchstens 50 Quadratmetern Nutzfläche sind die betroffenen 

Außenbauteile so auszuführen, dass die in Anlage 3 festgelegten Wärmedurchgangskoeffizienten 

nicht überschritten werden. 

(5) Ist in Fällen des Absatzes 4 die hinzukommende zusammenhängende Nutzfläche größer als 50 

Quadratmeter, sind die betroffenen Außenbauteile so auszuführen, dass der neue Gebäudeteil die 

Vorschriften für zu errichtende Gebäude nach § 3 oder § 4 einhält. 

 

Kommentar: Die Anforderungen an thermische Anlagen bei werden für Änderung, Erweiterung und 

Ausbau von Gebäuden auf der Basis von Vergleichszahlen werden klar beschrieben. 

 

§ 16 Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen 

(1) Wird ein Gebäude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich Eigen-

tümer des Gebäudes ist, oder dem Eigentümer des Gebäudes ein Energieausweis nach dem Muster 

der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertig gestellten 



Gebäudes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 

1. an einem Gebäude Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder 

2. die Nutzfläche der beheizten oder gekühlten Räume eines Gebäudes um mehr als die Hälfte 

erweitert wird 

und dabei unter Anwendung des § 9 Absatz 1 Satz 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 

9 Abs. 2 durchgeführt werden. Der Eigentümer hat den Energieausweis der nach Landesrecht zustän-

digen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

(2) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein grundstücksgleiches Recht an einem be-

bauten Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der Verkäufer dem 

potenziellen Käufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 

zugänglich zu machen, spätestens unverzüglich, nachdem der potenzielle Käufer dies verlangt hat. 

Satz 1 gilt entsprechend für den Eigentümer, Vermieter, Verpächter und Leasinggeber bei der 

Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing eines Gebäudes, einer Wohnung oder einer 

sonstigen selbständigen Nutzungseinheit. 

(3) Für Gebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutzfläche, in denen Behörden und sonstige Ein-

richtungen für eine große Anzahl von Menschen öffentliche Dienstleistungen erbringen und die des-

halb von diesen Menschen häufig aufgesucht werden, sind Energieausweise nach dem Muster der 

Anlage 7 auszustellen. Der Eigentümer hat den Energieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut 

sichtbaren Stelle auszuhängen; der Aushang kann auch nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 

vorgenommen werden. 

(4) Auf kleine Gebäude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf Baudenkmäler 

sind die Absätze 2 und 3 nicht anzuwenden. 

 

Kommentar: Die Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen wird ausführlich beschrieben. 

 

§ 17 Grundsätze des Energieausweises 

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs 

oder des erfassten Energieverbrauchs nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 sowie der §§ 18 und 19 

auszustellen. Es ist zulässig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch anzugeben. 

(2) Energieausweise dürfen in den Fällen des § 16 Abs. 1 nur auf der Grundlage des Energiebedarfs 

ausgestellt werden. In den Fällen des § 16 Abs. 2 sind ab dem 1. Oktober 2008 Energieausweise für 

Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnungen haben und für die der Bauantrag vor dem 1. 

November 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energiebedarfs auszustellen. Satz 2 gilt 

nicht, wenn das Wohngebäude 

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung vom 11. 

August 1977 (BGBl. I S. 1554) eingehalten hat oder 

2. durch spätere Änderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau 

gebracht worden ist. 

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebäudes nach Satz 3 können die 

Bestimmungen über die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und die 

Datenbereitstellung durch den Eigentümer nach Absatz 5 angewendet werden. 

(3) Energieausweise werden für Gebäude ausgestellt. Sie sind für Teile von Gebäuden auszustellen, 

wenn die Gebäudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind. 

(4) Energieausweise müssen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 entsprechen 

und mindestens die dort für die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als freiwillig gekennzeichneten 

Angaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name, Anschrift und 

Berufsbezeichnung eigenhändig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschreiben. 

Zusätzliche Angaben können beigefügt werden. 

(5) Der Eigentümer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach § 18 Absatz 1 Satz 1 oder 

Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach § 19 Absatz 1 Satz 1 

und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen Daten bereitstellen. Der Eigentümer 

muss dafür Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 bereitgestellten Daten richtig sind. Der 

Aussteller darf die vom Eigentümer bereitgestellten Daten seinen Berechnungen nicht zugrunde 

legen, soweit begründeter Anlass zu Zweifeln an deren Richtigkeit besteht. Soweit der Aussteller des 



Energieausweises die Daten selbst ermittelt hat, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 

(6) Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. Unabhängig davon 

verlieren Energieausweise ihre Gültigkeit, wenn nach § 16 Absatz 1 ein neuer Energieausweis 

erforderlich wird. 

 

Kommentar: Der Umfang der Energieausweise wird ausführlich beschrieben und damit Vergleichbar-

keit gewährleistet. 
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§ 20 Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz 

(1) Sind Maßnahmen für kostengünstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des Ge-

bäudes (Energieeffizienz) möglich, hat der Aussteller des Energieausweises dem Eigentümer anläss-

lich der Ausstellung eines Energieausweises entsprechende, begleitende Empfehlungen in Form von 

kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustellen (Modernisierungsempfehlungen). Dabei kann er-

gänzend auf weiterführende Hinweise in Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 



und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

oder von ihnen beauftragter Dritter Bezug genommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 

2 über die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungs-

empfehlungen nicht möglich, hat der Aussteller dies dem Eigentümer anlässlich der Ausstellung des 

Energieausweises mitzuteilen. 

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erklärung nach Absatz 1 Satz 4 

müssen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Abs. 4 und 5 ist 

entsprechend anzuwenden. 

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mustern der 

Anlagen 6 und 7 beizufügen. 

 

Kommentar: Der Energieausweis wird komplettiert durch im Beratungsgespräch diskutierte Maßnah-

men zur Energieeffizienzsteigerung. Der Energieausweis ist eine Maßnahme zur Energieberatung und 

erfüllt damit voll die Ziele der Endenergieeffizienzrichtlinie. 
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Abschließender Kommentar: 

Die Energieeinsparverordnung widmet sich lediglich der Einsparung von Energie bei thermischen 

Anlagen. Ein Einbezug von Gebäudeautomation durch Einzelraumtemperaturregelung in Verbindung 

mit Kesselsteuerung der Heizung ist nicht vorhanden. Neben dem Weg über Energieberatung wird 

Energiedienstleistung durch Diskussion von Maßnahmen zur Energieeinsparung erbracht. 

Der Energieausweis ermöglicht Vergleichbarkeit mit anderen Anlagen der Gesellschaft und ähnelt 

dem statischen psychologischen Energiemanagement. 
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